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	Text: 1. HINWEISE UND ZUTRITTSREGELN
	Text: Vor Beginn bzw. nach Abschluss der Arbeiten haben sich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Ihrer Ansprechsprechperson _________________ an- bzw. abzumelden.
	Text: Der Zutritt ist nur in Begleitung eines Mitarbeiters des Auftraggebers und mit gültigem, sichtbar getragenem Besucherausweis gestattet.
	Text: Für folgende Bereiche ist vor Arbeitsaufnahme durch die betriebliche Ansprechperson eine Befahrerlaubnis erforderlich: Silos, Behälter, Arbeiten in Schächten
Für folgende Tätigkeiten ist vor Arbeitsaufnahme durch die betriebliche Ansprechperson eine Arbeitsfreigabe erforderlich:
EX-Bereiche
Heißarbeiten (siehe Brandschutz)
	Text: Der barrierefreie Zugang befindet sich _______________.
Barrierefreie sanitäre Anlage sind ___________________. 
	Text: Bereiche in denen gesundheitsgefährdende Expositionen auftreten, sind entsprechend gekennzeichnet. Die jeweils vorgeschriebene PSA ist zu tragen.
	Text: In Bereichen, in denen vor magnetischen Feldern gewarnt wird, ist der nötige Abstand einzuhalten!
	Text: In folgenden Bereichen __________________ besteht die Gefahr von elektromagnetischen Feldern.
	Text: Für Träger von Implantaten ist der Zutritt verboten!
	Text: Alle Arbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die erzeugten Produkte und auch die Umwelt nicht kontaminiert werden!
	Text: Für Arbeiten in EX-Bereichen ist vorher eine Arbeitsfreigabe durch die betriebliche Ansprechperson einzuholen. Diese legt die Schutzmaßnahmen oder eine Zonen Einstufung fest.
	Text: Die Lagerung von Stoffen, welche zur Entstehung von Bränden führen können, sind in explosionsgefährdeten Bereichen untersagt.
	Text: Die Verwendung von Geräten und Werkzeugen, bei deren Gebrauch Funken oder andere Zündquellen entstehen können, ist in explosionsgefährdeten Bereichen verboten!
	Text: In Ex-Zonen eingesetzte Installationen und Geräte müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
	Text: Foto-, Video- und Tonaufnahmen sind nicht erlaubt! Eine Ausnahmeregelung ist nach ausdrücklicher Genehmigung Ihrer Ansprechperson möglich!
	Text: Das Fotografieren oder Filmen auf dem Werksgelände ist ohne Genehmigung verboten!
	Text: Alle erhaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden!
	Text: Grundsätzlich sind alle Arbeiten während der Geschäftszeiten _____________________
durchzuführen. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Firmenleitung.
	Text: Ihre Ansprechperson(en) im Betrieb ist (sind): 
Telefonnummer: 
	Text: Bereits beim Betreten der Arbeitsstätte Mund-Nasenschutz verwenden.
Bereitgestellte Desinfektionsmittel verwenden.
Händekontakt vermeiden.
Augen, Nase und Mund nicht berühren.
Sicherheitsabstand von zumindest 1m (wenn möglich 2m) zu anderen Personen einhalten.
Bei Arbeiten in beengten Räumen oder Behälter, Rohrleitungen, wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, ist zumindest ein Atemschutz FFP2 (unter Einhaltung des Mindestsauerstoffgehaltes) zu verwenden (Tragedauer beachten), oder ein motorunterstützter Atemschutz erforderlich. 
Entsprechende Entsorgung von Atemschutz und Einmalhandschuhen.
Jeder Arbeitnehmer/Jede Arbeitnehmerin verwendet sein eigenes Werkzeug oder Desinfektion vor und nach Gebrauch.
Regelmäßig Hände mit Seife waschen.
Husten- und Niesetikette beachten.
Aufzug nur alleine benutzen.
Bei Erkrankung während der Arbeit soll diese beendet und der Ansprechpartner informiert werden. (Info - Hotline 1450)
	Text: Der Aufenthalt im Produktionsbereich ist nur mit Schutzkleidung (inkl. Haarnetz und Bartschutz) erlaubt!
	Text: Aus Hygienegründen sind vor und nach dem Besuch des Produktionsbereiches die Hände zu reinigen.
	Text: Jeder Arbeitsunfall ist unverzüglich Ihrer Ansprechperson zu melden. Ebenfalls zu melden sind kleinere Unfälle die keiner ärztlichen Behandlung bedürfen (z.B. kleine Schnittwunde) bzw. Arbeitsvorgänge, welche beinahe zu einem Unfall (Beinaheunfall) geführt haben, sofern diese auch für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter relevant sind.
	Text: Sobald eine ernste und unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit festgestellt wird, ist diese sofort abzuwenden (ohne Eigengefährdung). Gefährdete Personen sind unverzüglich zu warnen. Ihre Ansprechperson ist in jedem Fall darüber zu informieren!
	Text: Schwangere / Stillende Arbeitnehmerinnen dürfen folgenden Bereiche nicht betreten ___________________________________________.
und mit folgenden Arbeitsstoffen nicht arbeiten ______________________________________.
Eine Liegemöglichkeit findet sich ________________.
	Text: Vom Auftragnehmer verursachter Abfall ist entsprechend zu trennen und durch diesen zu entsorgen
	Text: Die Mitnahme von Glas(-flaschen) durch den Betrieb ist verboten. 
	Text: Glasbruch ist unverzüglich Ihrer Ansprechperson zu melden.
	Text: Eine wichtige Voraussetzung für Ihre Sicherheit ist, im Arbeitsumfeld auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.
	Text: Herumliegende Teile, Kabelleitungen usw. bilden eine Stolperstelle und sind zu vermeiden!
	Text: Beachten Sie das Rauchverbot nicht nur im gesamten Firmenbereich sondern auch am Firmenfreigelände!
	Text: In den Räumlichkeiten und Außenbereich der [Firmenname] herrscht Rauchverbot!
	Text: Bei allfällig festgestellten Schäden oder Funktionsstörungen von Maschinen, Geräten und Anlagen ist die Arbeit einzustellen und unverzüglich Ihre Ansprechperson zu informieren.
	Text: Essen und Trinken ist nur in der Küche/im Aufenthaltsraum gestattet!
	Text: Aufenthaltsräume und sanitäre Anlage finden Sie:
	Text: Geräte oder Bereiche mit Laserstrahlung sind gekennzeichnet. 
Diese Bereiche nicht eigenmächtig betreten. 
Wenn erforderlich Schutzbrille verwenden.
Nicht in den Laserstrahl blicken. 
Wenn erforderlich Schutzbrille verwenden.
	Text: Geräte mit Röntgenstrahlung bzw. Röntgenräume sind gekennzeichnet.
Diese Bereiche nicht eigenmächtig betreten. 
Entsprechende Schutzkleidung verwenden.
	Text: Gefahr durch Lichtbogen bei Schweißarbeiten beachten.
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Andere Arbeitsplätze u. Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen gegen Strahlung schützen.
	Text: Die Einnahme von Sucht-, und Genussmittel, welche die sichere Durchführung der Arbeiten behindern wird nicht geduldet.
	Text: Der Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ist auf dem Firmengelände verboten!
	Text: Das Firmengelände wird elektronisch überwacht, zum Zweck des Eigenschutzes sowie zum Zweck der Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens (unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen)!
	Text: Den Anweisungen des Auftraggebers ist unverzüglich Folge zu leisten. Verstöße können eine Wegweisung zur Folge haben!
	Text: Es wird darauf hingewiesen, dass nicht nur diese Vorschriften sondern auch gesetzliche Regelungen betreffend Arbeitssicherheit vom Auftragnehmer strikt zu befolgen sind.
	Text: Der Auftraggeber übernimmt keine wie immer geartete Haftung für eigenmächtiges, vorschriftswidriges Handeln.
	Text: Achtung: Das Zuwiderhandeln angeführter Unterweisungspunkte kann bis zu einem Verweis aus den Räumlichkeiten/dem Betriebsgelände – auf Kosten des Auftragnehmers – führen.
	Text: Jeder Eingriff in Arbeitsabläufe ist nur in Absprache mit Ihrer Ansprechperson erlaubt!
	Text: 2. BRANDSCHUTZ
	Text: Bei Arbeiten an Teilen des baulichen Brandschutzes ist nach Beendigung der Leistung der vorschriftsmäßige Zustand wiederherzustellen. Dies gilt besonders für Arbeiten an Brandabschnittstüren oder an Kabeldurchführungen durch Brandabschnittsgrenzen (Freigabeschein).
	Text: Bei einer Abschaltung von Bediengruppen der Brandmeldeanlage müssen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes erfolgen und diese sind mit Ihrer Ansprechperson abzustimmen (z.B.  Brandsicherheitswache, Kontrollgänge, usw.).
	Text: Brandschutztüren oder andere Brandabschlüsse dürfen nicht in ihrer Funktion behindert werden.
	Text: Der Schließbereich von Brandschutzabschlüssen ist von Gegenständen aller Art freizuhalten. Die Schließvorrichtungen dürfen nicht blockiert oder außer Funktion gesetzt werden. Brandschutztüren dürfen nicht aufgespreizt werden.
	Text: Im gesamten Betrieb ist der Umgang mit offenem Licht und Feuer verboten.
	Text: Flucht- und sonstige Verkehrswege wie Stiegenhäuser, Gänge und Garagen sind von Lagerungen aller Art, auch kurzfristiger, freizuhalten.
	Text: Löschgeräte und Löschmittel dürfen weder verstellt, der Sicht entzogen, noch mißbräuchlich von den vorgeschriebenen Aufstellungsplätzen entfernt und zweckwidrig verwendet werden.
	Text: Der Einsatz von Arbeitsstoffen mit erhöhter Brandgefahr ist mit Ihrer Ansprechperson ______________ abzustimmen.
	Text: Die eingesetzten elektrischen Arbeitsmittel müssen den einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften entsprechen und vorschriftsmäßig verwendet werden.
	Text: Heiz-, Koch- und Wärmegeräte dürfen nur mit Genehmigung betrieben werden.
	Text: EDV-Gerätschaften während längerer Pausen ausschalten.
	Text: Zutritt nur für befugte Personen.
	Text: Vor Arbeiten in explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen (z.B. Lager für brennbare Flüssigkeiten) ist wegen der möglichen Risiken Kontakt mit Ihrer Ansprechperson ____________________ aufzunehmen.
	Text: Zur Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphären sind Explosionsschutzmaßnahmen zu treffen.
	Text: Bei Feuer- und Heißarbeiten sind die Brandschutzorgane des Betriebes bereits in der Vorbereitungsphase dieser Arbeiten einzubinden.
	Text: Zu allen Heißarbeiten (z.B. Flämm-, Schweiß-, Löt-, Schneid-, Trenn-, Schleif-, Form- und Abtrennarbeiten, usw.) ist eine schriftliche Freigabe (Freigabeschein) von Ihrer Ansprechperson ____________ vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen werden darin festgelegt.
Anmerkung: Der Freigabeschein kann auf der Homepage des TRVB-Ausschusses in verschiedenen Sprachen (www.trvb-ak.at) als pdf heruntergeladen werden. 
http://www.trvb-ak.at/Downloads.html
http://www.trvb-ak.at/Freigabeschein D.pdf
	Text: Schweiß- und Lötarbeiten erfordern die ausdrückliche Erlaubnis des Brandschutzbeauftragten bzw. des Brandschutzwartes in Form eines Freigabescheines.
	Text: Besondere Löschmittel sind vor Beginn der Arbeiten bereitzustellen.
	Text: Bei Arbeitsschluss die Arbeitsräume in ordnungsgemäßen und sauberen Zustand verlassen.
	Text: In der gesamten Arbeitsstätte besteht Rauchverbot.
Es darf nur in den gekennzeichneten Bereichen geraucht werden.
Sicherheitsaschenbecher sind zu verwenden.
	Text: Brennbare Abfälle in speziellen nicht brennbaren Behältern entsorgen.
	Text: Eine Brandmeldeanlage überwacht die Arbeitsstätte. Die optischen und akustischen Warnsignale der Brandmeldeanlage beachten.
	Text: Jeden Brand bzw. Brandverdacht melden bei _________________.
Ruhe bewahren.
	Text: Brand sofort melden:
-	Innerbetrieblich: _____________
-	Feuerwehr-Notruf: (0)122
-	Druckknopfmelder im __________
Brandverdacht melden:
-	Innerbetrieblich: ___________
Anschließend Ihre Ansprechperson______________ unterrichten.
	Text: Flucht und Rettung 
-	Verletzten und Gefährdeten helfen.
-	Die Arbeitsstätte nur über die gekennzeichneten Notausgänge und Fluchtwege verlassen und zum Sammelplatz begeben.
	Text: Bei Evakuierung begeben sich alle Personen zum Sammelplatz ___________ , um die Vollständigkeit zu überprüfen.
	Text: Löschen
Nur vertretbare Risken eingehen. Nur wenn ohne Eigengefährdung möglich. Innerhalb des Betriebsgeländes stehen als Löschmittel Feuerlöscher zu Verfügung. Die Feuerlöscher sind an gekennzeichneten Orten griffbereit montiert und dürfen nicht verstellt bzw. für andere Zwecke als zur Brandbekämpfung verwendet werden.
	Text: Aufzüge im Brandfall nicht benützen.
	Text: Der Fluchtwegeplan hängt in jedem Gebäude in den Eingangsbereichen. Auf diesen Plänen ist der jeweilige Sammelplatz angegeben.
	Text: Die Brandschutzordnung der Arbeitsstätte liegt im ___________ zur Einsicht auf und ist sinngemäß zu beachten.
	Text: 3. INNERBETRIEBLICHER VERKEHR
	Text: Stapler oder Hallenkräne dürfen nur mit ausdrücklicher Bewilligung durch den Auftraggeber benützt werden.
	Text: Fahrerrückhaltesysteme (Gurte) sind zu verwenden.
	Text: In unserem Betriebsgelände gilt die StVO.
	Text: Beachten Sie die Straßenverkehrszeichen.
	Text: Halten Sie sich an die ausgewiesenen Höchstgeschwindigkeiten.
	Text: Das Abstellen von KFZ ist nur auf gekennzeichneten Besucherparkplätzen gestattet.
	Text: Keine Regale besteigen, Aufstiegshilfen benützen.
	Text: Ein- und Auslagerungen werden nur durch betriebseigenes Personal durchgeführt.
	Text: Auf unkontrollierte Bewegung von Fahrzeugen (z.B. Ausscheren von Anhängern) achten.
	Text: Die persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden.
	Text: Der Motor ist bei längerem Stillstand des Fahrzeuges  (z.B. Be- und Entladetätigkeiten) abzustellen (Gefahr durch gesundheitsschädliche Einwirkung von Abgasen).
	Text: Bei eingeschränkter Sicht – zum Beispiel bei Rückwärtsfahrt, Einweiser/in einsetzen.
	Text: Bei Be- und Entladetätigkeiten ist am LKW immer die Feststellbremse anzuziehen.
	Text: Die max. Fahrzeug- oder Ladungsbreite mit Ihrer Ansprechperson besprechen (Fahrzeug oder Ladungsbreite + 1,0 Meter).
	Text: Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten sind zu beachten.
	Text: Nur die (gelb) markierten Verkehrswege benutzen.
	Text: An Türen oder Tore nur soweit heranfahren, dass diese vollständig geöffnet werden können.
	Text: Gefahr durch Stapler
	Text: Gefahr durch Hallenkranverkehr
	Text: 4. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)
	Text: Folgende Bereiche dürfen nur mit Sicherheitsschuhen betreten werden: ___________________________________________
	Text: In folgenden Bereichen ist Warnbekleidung zu tragen: ____________________________________________
                                    Die Warnbekleidung darf nicht durch andere Kleidungsstücke überdeckt werden. Erhöhte Vorsicht trotz Warnbekleidung. Warnbekleidung kann bei ________________________ ausgeliehen werden.
	Text: Lärmbereiche (85 dB), in denen ein Gehörschutz getragen werden muss, sind gekennzeichnet. Dies sind im Betrieb folgende Bereiche:
________________________________________________
Gehörschutzstöpsel zur freien Entnahme befinden sich:
______________________________________________
	Text: Wo die Gefahr von Augenverletzungen besteht, muss ein Augenschutz verwendet werden! Dies sind im Betrieb jedenfalls folgende Bereiche sowie folgende Tätigkeiten:
_____________________________________________
Sollte kein Augenschutz vorhanden sein, kann dieser bei ______________________________ ausgeborgt werden.

	Text: Handschuhe sind je nach Gefährdung auszuwählen und zu verwenden.
	Text: Trageverbote (offene rotierende Wellen, …) sind zu beachten.
	Text: Verwendung von Schutzhelmen verpflichtend bei der Gefahr von Kopfverletzungen in den gekennzeichneten Betriebsbereichen.
Ein Schutzhelm kann bei _______________________ ausgeliehen werden.
Anstoßkappen ersetzen keinen Schutzhelm.
	Text: Bereiche, in denen Atemschutz getragen werden muss, sind gekennzeichnet.
In den Bereichen ________________________ gibt es Gefahren durch _________________. Hier sind Masken ____________________ erforderlich.
Sollte kein Atemschutz vorhanden sein, ist dieser bei _____________________________________ erhältlich.
	Text: Arbeitskleidung ist keine Schutzkleidung. Die Bereiche ____________________________ dürfen nur mit folgender Schutzkleidung betreten werden: _______________________________________
	Text: 5. ERSTE HILFE
	Text: Verhalten bei medizinischen Notfällen: 
Hilferuf – Notruf – Erste Hilfe
	Text: NOTRUF (0)144
Betriebsspezifische Nummer: ____________________
Unfallstelle absichern, eventuelle Gefahren abwenden.
Erste Hilfe leisten.
Bei jedem Erste-Hilfe-Kasten findet sich die Liste der ausgebildeten Ersthelfer.
Unfälle sind ihrem Ansprechpartner vor Ort unverzüglich zu melden!
	Text: Stellen Sie die spezifischen Rettungsmaßnahmen für ihre Tätigkeiten sicher (z.B. Notfallkonzept bei Hubarbeitsbühnen). Informieren Sie ihren Ansprechpartner darüber.
	Text: Die Erste Hilfe Ausrüstung ist vom Auftragnehmer bereit zu stellen.
	Text: Die Orte für Erste-Hilfe-Ausrüstung sind gekennzeichnet. Informieren Sie ihre Ansprechperson nach Entnahme von Verbrauchsmaterial, damit diese wieder ergänzt wird.
	Text: Der Standort des nächsten Defibrillators ist: ____________________
	Text: 6. SICHERUNG DER FLUCHT
	Text: Akustische und blinkende optische Warn- bzw. Alarmsignale beachten. Bei Gefahr ist der Arbeitsplatz sofort über die nächstliegenden gekennzeichneten Fluchtwege zu verlassen und der Sammelplatz aufzusuchen.
	Text: Die Zeichen für Wege und Richtungsanzeigen beachten. Sie führen in Notfällen ins Freie oder in einen gesicherten Bereich.
	Text: In Notfällen die Arbeitsstätte über die gekennzeichneten Fluchtwege und Notausgänge verlassen.
	Text: Bestehende Fluchtwege sind ständig frei zu halten.
	Text: Als Feuerwehrzufahrten gekennzeichnete Flächen im Außenbereich immer freihalten.
	Text: Fluchtwegepläne sind in den einzelnen Bereichen vorzufinden.
	Text: Auf diesen Plänen ist der jeweilige Sammelplatz angegeben.
	Text: 7. WERKZEUGE, MASCHINEN UND ANLAGEN
	Text: Betriebseigene Maschinen, Geräte und Werkzeuge dürfen nicht eigenmächtig ohne vorherige Unterweisung durch _______________________________ benutzt werden.
Die Bedienungsanleitungen sowie Herstellerangaben auf den Maschinen sind zu beachten.
Die Maschinen dürfen nur für Zwecke lt. Bedienungs-anleitung verwendet werden.
	Text: Schutzeinrichtungen dürfen nicht eigenmächtig verändert, außer Kraft gesetzt oder abmontiert werden.
	Text: Vor der Inbetriebnahme sind Maschinen, Geräte und Kabelrollen auf offensichtliche Schäden zu kontrollieren (Kabel, Leitungen, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Druckluftanschlüsse, Hydraulikleitungen, …).
Werden Mängel oder Schäden festgestellt, so darf die Maschine nicht in Betrieb genommen werden und der Schaden ist __________________________ zu melden.
	Text: Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur nach Absprache begonnen werden. 
Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen, wie das Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Hauptschalter versperren und Schlüssel abziehen, Benützung eines Vorhängeschlosses,..) sind zu beachten.
	Text: Bei der Arbeit an der elektrischen Anlage sind die Sicherheitsregeln einzuhalten.
Leitungen müssen drucklos sein.
Restarbeitsstoffe in den Leitungen müssen abgekühlt sein und in entsprechenden Behältnissen aufbewahrt bzw. entsorgt werden.
Für die Reparaturarbeit dürfen nur geeignete, mängel- und fehlerfreie Werkzeuge verwendet werden.
Nach Abschluss der Arbeiten müssen Schutzeinrichtungen wieder montiert werden und funktionsfähig sein.
Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Funktionskontrolle bzw. ein Probelauf durchzuführen.
Nach Instandhaltungsarbeiten ist eine Prüfung des Arbeitsmittels durchzuführen und im Prüfbuch zu dokumentieren.
	Text: 8. ARBEITSSTOFFE
	Text: Der Einsatz von gefährlichen Arbeitsstoffen ist mit der betriebsinternen Ansprechperson abzustimmen.
	Text: Reizende, ätzende, giftige, gesundheitsschädliche, usw. Stoffe sind als gefährliche Arbeitsstoffe eingestuft und gekennzeichnet (H und P Nummern) und müssen gemäß Sicherheitsdatenblätter gelagert, verwendet und entsorgt werden.
	Text: Für gefährliche Arbeitsstoffe, welche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, liegen die Sicherheitsdatenblätter ______________________ auf. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen!
	Text: Gefährliche Arbeitsstoffe sind zu sichern und zu kennzeichnen.  Nur für die durchzuführende Tätigkeit erforderliche Menge, am Arbeitsplatz lagern.
	Text: Gefährliche Arbeitsstoffe sind in Originalgebinden zu lagern.
	Text: Betriebliche Lagerorte von gefährlichen Arbeitsstoffen sind entsprechend gekennzeichnet! 
Diese dürfen nicht eigenmächtig betreten werden.
	Text: 9. ARBEITEN AUF ERHÖHTEN STANDPLÄTZEN
	Text: Ab 1m Höhe sind Maßnahmen gegen Absturz zu treffen.
	Text: Sind Absturzsicherungen wie Geländer, Abdeckungen und Umwehrungen nicht möglich und auch keine sekundären Sicherungen wie Auffangnetze – ist die persönliche Schutzausrüstung z.B. Auffanggurte zu verwenden.
	Text: Bei vorübergehend erhöhten Standplätzen müssen geeignete Aufstiegshilfen wie Leitern, Podeste oder Hubarbeitsbühnen verwendet werden.
	Text: Arbeitsplätze und Verkehrswege, auf die Gegenstände herabfallen könnten, sind durch Schutzdächer oder Schutznetze zu sichern.
	Text: Verkehrswege aus Gitterrosten oder durchbrochenem Material sind so zu gestalten, dass keine Gegenstände durchfallen können, durch die Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen gefährdet werden könnten.
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	Text: Die vom Auftraggeber geprüften Anschlagpunkte verwenden.
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